
mittelst welcher

«

dieVorschriftendesAlcgcmeinenLandrcchts»
P. q. Tit·.15, Abschnitt4.

O

« .

Um spostregals-

berichtiget und erlåuiertszwcrdm

. De Dato Berlin, den 12- Junyftsoh

Gedruckt bei Geors Decker, Königl. Geh.Ober-vabuchdtucker.





» -- ir Friedrich Wilhelmz
von Gottes GnadenKönigvonPrenssen,ec. ze.

«

k Thun kund und fügenhiermitzu wissen, daßbey Verwaltung
UnsersPost- Regals verschiedeneAbweichungen-indenVorschriften
des ·allge-7«neinenLandrechtsoon den Grundsätzender Postordnnng«

und· Reglements bemerkt, und zu, deren nähererBerichtigungund
ErgänzungVorsihlcigegeschehensind. Nachdem Unsere Gesetz-Com-
«1nißiondarüber mit ihrem Gutachken gehört,

-

und Uns von Unser-m
,

'

General der-Cnvallerie; wirkliche-n Geheimen Staatsminister Ic. und
— General-PostmeisderGrasen-Vonder Schiller-iber und Unserm
Großkanzlerwirklichen""Gehe·imenStaats- nnd Justizminisservon

Goldb·eck, darüberVortrag gemachtiwordenzzSo beschließenWir

hierdurchznachstehendenäher-e-Vestimmungen Zusätze-

BerichtiguhsfhM-
«

-

-

-.

«

·.

X

« ,

«

Alle dersiegeltezznndverschlosseneBriefe, wohin auchdie zxn
genähethgehören-;-imgleichenalle Pakete von 49 stund und

darunter, desgleichen. allebaarenGelderz znngemkinztesGold
nnd Silber, JulvelenzundPreriosa,«ohne Unterschied
des Gewichts, sollen durch die Post verschiektztoerdem

.
.

- Z
«

·

,

-

2.-
O



.

«

,

· Y. -
·

»

.

ZusatzzwischenHiS.143. und I44.
-

s,
-

"

,

«

,

Niemand darf mehrereBriese rinter ein Couvert oder in ein

Paket verschließen, und solchezu Schmälerungfder’Post-Ein-
künsteunrichtig deklarirenz im ersten Uebertretängofauwer-

den die vierfachen,
- im zweiten-die achtfachenund im dritten-

die zwölffachenPostgefalleverwürkt.

Zusatz zwischenb.§. «1»45und I46.« »
«

,

«
’

"Nietn"and darf Briese unterandereSachen,welchenach einer

geringem Tare befördert werden, -Verpacken, und auf diese

Art die Post-Einkünfteschmälern, bei Strafe von Zehn Tha-
lern für jeden auf diese Art der geordneten Taxe entzogenen
Brief. ,

- s

-

Zusatz zus§.I4k7« ,

-
-

-

«

»

-

»

.
Der Bote oder Fuhrmanndarf abernurvfürihn allein gedun-

»

gen werden, und mußauf das Ueberbringenseiner Briefe und

Pakete ausschließlicheingeschränktseyn.

Berichtigung H. 150. .
.

»

,

— Will jemand besondererUmstände«oderUrsachen wegen, sich
. einesiReisenden,«eines Fuhrmanns oder Schissers , oder über-

-

baupt einer siehdarbietenden Gelegenheit, zur Fortschaffungsei-
ner BriefexoderPostmåßigenPakete,, bedienen; -

somuß deereisendey FuhrmannkcJSchifferir. sichvor der

Abreiseim Postamte melden , darübereine ordentlicheKarte

entnehmen, solcheim Postamte des BestimmungsOrts ab- .

geben, nnd das gesetzmäßigePorto davon berichtigen.
Bei Versendungendurch erpresseBoten bedarfesin der Regel -

»derMeldung-·im"Postaintund Ertheiningder Post-Kartenicht, .

Åjåkiisgenbinnienan denjenigenOrten , wo dieLoralitästdie Ein-

führungdieserOrdnungsnothwendig-machte »
,

» Hiebonstvirddas PiibliknnjibonI-demGeneral-Postamtbe-
«

«

TstidkksUnter-richtete
« «

"
«

·

««
- ! - ·.«

S



( 5

.

«

« ,6I,
Abänderung .

»

·

-· . .

-

,

—

; J Anstatt der hinwegfallenden5.(5..1.52."und 154.kwird hier-«
— durch«verordnet,

«
«

,
»

-

’

,

Hi s 2. a. Niemanddarfstchaufeiner Post-Mute mit Wirths-
pferdenckstationsweife befördernlassen, oder dazu
Pferde hergeben,- auchdarf auf einer Reife nicht
and-ers als mit Postpferdengewechseltwerden-«wenn-

»

«vom Angespannfür BezahlungdieRede ist.

»

. b, Dahingegensteht einemjeden frei- sichmit eigenen
Pferden, oder auch mitPferden guter Freunde in

so fernste unentgeldlich gestelltwerden, Relais
legen zu lassen»

-

«

»

c. Reistnde,welchemit ExtraLPostoder eigenenPfer-
den angekommenstnd , können steh in der Regel mit

Lohnpferdenweiter befördernlassen, wenn sie sich
am Ort der Ankunftdrei Tage-, das ist 72 Stun-
den langaufgehalten haben.

, Da, wo bereits für-«

zeee Fristen bestimmtsind, behältes dabei seinVe-

wendem I,
X .

,

» »

Hier-onmacht jedochdie--Restdenz"Berlin,nach
-

X
dem Avertissement Vom isten Januar 1.792. in so-

« weit eine Ausnahme, daß kein Reisender, welcher
« dafelbstmit ErtrazPostpferdenangekommenist, mit

Lohnfuhrenweitergehenoder zurückreisenkann ,- nnd
H zwar ohne Einschränkung auf einen bo-

stlmmten«3eitr«a«um. H
s

"

»

l

» Berichtigung,undZufaizzusxI53.
«

»

Desrjenigezvwelcher Personenfür Lohn oder Vergeltungfah-
ren laßt, istschuldig,dieseFuhre, wenn sie übereine Meile

geht, vor- der. Abfahrt dem dastgen, oder zunächstzu be-
rührendenPostamte anzuzeigsen,—sich zu seiner Legitimation
den geordneten Fuhrzettel berabreichen zu.lassen, und die

Gcfålledafür-Hügelden Bestimmungs-Ortzu berichtigen.
b. DieVerbindlichkeit,den Fuhrzettel zu entnehmen,- liegt ledig-

»

lich dem Fuhrmann ob , und kann der-;Neise«nde»nurin. so
z

-
—

·

« « »

fern
X



( -6« )

fern mit besprochenwerden , als er sichbei Defrandationen -

dieser Gefålle thåtigbewiesenhat.
"

,

- —

··

iu. Wird die Lohnfuhrevom Lande oder ausseinem Orte wo
kein Postath Postwärtereioder Fuhrzettel-Expedition-vor-

’

.

banden ist, geleistet, und berührtder Fuhrmann auf der.
«

Poststraße,welche er zu halten verbunden ist, ein Postamt",
Postwcirtereioder Fuhrzettel-Expedition;,so ist derselbe
schuldig, wenn er die übernommeneFahre weiterverrichten
will, denPostsuhrzettelbei vorgedachterPosi-Afnstalt,welche
er zuerst berührt, und zwar auf-die Meilen-Zal")l·’vondem

Ort der Abfahrt an , bis zu dem Orte der Bestimmung zu

lösen- »-gel)etaber nur die Reise bis an einen der vorgedach-
ten Orte , so kann er zur Entrichtungder Fuhrzettel-Gesiitle

·

nur dann angehalten werden , wenn er die Person wieder
- an den Ort der Abfahrt zurückbringt.

s

. »

8.« »

Abänderung§. I«54.
«

»

-—·
«

-

Die-Art der Erhebungder Fuhrzettelgesälle,so wie die Aus-
-

-

nahme von Erlegung derselben,. und der Anspruchauf Gra-
f

tiszettel ist durch besondere Fuhr-Regiements und Cirrutariu
«

·

«

’

,

Berechtigung—5.-156. ,

-

. .-

Wie die VorsallendenPr-st-Contrabentionsund Destarrdations
zu bestrafen, ist in der erneuert-en Postordnung, inden Fuhr-
und Ertra-Post-Reglements, auch andern specietien Gesetzen

"

angeordnet ," und wirdhierdurch nur noch besondersbestimmt-:
« «-—

s

daß,— in so fern jene Gesetzenicht für jedenFall besonders
— sanktioniren, alles dasjenige, was von der Verhastung der

s

Contravenienten und Defraudanten anderer Königl.Gesiille
«

für ihre Dienstboten und Angehörigen,P. 2. Tit. 2d. g. 293.
«Tj,t.8. s. Its-Hund ferner g. 24FF. des allgemeinenLund- -

rechts festgesetztist,- auch auf die Post-Contraventionsin
«

ihrem ganzen Umfange statt finden soll. .

«

--

10;--«.·» H

»g-

Zufae zu s. 1s67.-- - «

.

«

-

. .

»

as In der Regel sindalleJBriefe und Sachen Portopflichtig,»die
Portofreiheit ist eine AusnahmeVon der Regel, und mußsich-
auf besondere Gesetzeund Verfirgungengründen.

’

-

, . b.



b. Brief-ej»diean Staatsminister-«VorgesetztederDepartements
«

-

. ·.nnd GeheimeCabinetsräthegerichtet find-s dürfenVon-»den
«

»
PostämterninnerhalbLandesnicht«anders-" als gegen Erlegmig

des Were-«angenommenwerdens
"

"

:
"

«

J

Abänderung
»

»

«

«

,

«

»

· «"

,

-

Der ganzes. Iöksx fällt-·tbeg, da der«Frankirungs-Zionng
nicht se allgemein-stattfinden

"

Dahingegentritt eine
-

xWer siehzu einemPortopfiirhtigen Schreiben, einer Portr- «-

, freienRubrik bedientyzoder es in ein Paket voderzsxzriefidee-
packee;«welchergesetztirhzur ,Porto-Freiheit. geeignetist-—vers

-

wirkt diejin den dieserhalb ergangenen befondernsGefetzenbes

stimmte Strafe."
«

s

s«
·

:

,-

-

z Berichtigung§.169. . j
-

—

)

Wer zur Beförderung oder Versiecknngxinerdergleichen
Post-Contravention ein öffentlichesSiegel misbrauehtxbat die

,

«n den PostgefetzendieserbatbbesondersbestimmteStrafe ver-«-

-

«

»

» spj2.««
-

Abänderungnnd Berichtigunge.ngx
«

,

In allen Fällen, wo dieiPoståmterblos dem Glauben-des
Aufgebersfolgen,- ohne daßsie siehbon dem«wirklichen-Inhalte
«iiberzertgen,.dürfenselbige- in fo fern fte am Bestimmungs-
ort das Pakeh den Beutel , oder des Faß nnberfehrtabliefern,.
nur sdns Gewicht pertretenx weichesbei der Aufgabe zur«"Post
deriariretund verisitiret worden. Da aberzwo die·Postord-
nung die sperielleDeklarationder auf diePost zu gebendenEf-
fekten, bey Verlustalles Erfatzesj,porfchreibt,mUH auch diefe
foeeielieDeelaration. erfolgen-

.» g ,

.

Isi-

ZU.fasz5--219s»»,

J
·" "

,

. H
— Denn das PbstwefenberieittkeinPassagiere-site
.

««

114sss
Zusatz Z«TTSEH .

.

Niemand, ohne UnterschieddesStandes nnd-derPersi)n,
. darf fischbei feinen ReisenderPostHJnfignienber) der in der

;

Posiotdnung festgesetztenStrafe bedienem -
. s

ss
—

.

·

E
,

Wie



.
( 8 ) .

.

Wir erthxefiendiesenGrundsätzen»und-Vorschriftenhierdurch
gesetzlicheKraft, und wollen, daß solchein VorkommendenFällenzur

«

Anwendung gebrach;werden sollen.
"

Urkundlich haben Wir- gegenwärtigeVerordnung Allerhöchst
.

eigenhändigvollzogen, und mit UnsermKöniglichenSiegelbedrucken
lassen. ,

So geschehenUnd gegebenzuBernn den Isten Juny »Es-« »

sz
«

,

(

-

«

Friedrich-Wilhelms,


